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BEITRAGS- UND GEBÜHRENSATZUNG

ZUR ENTWÄSSERUNGSSATZUNG DER MARKTGEMEINDE STAMMBACH

FÜR DIE ORTSCHAFT GUNDLITZ

(BGS-EWS-Gundlitz)

Auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabga-
bengesetzes erlässt die Marktgemeinde Stammbach
folgende

BEITRAGS- UND GEBÜHRENSATZUNG ZUR

ENTWÄSSERUNGSSATZUNG

§ 1
Beitragserhebung

Die Marktgemeinde erhebt zur Deckung Ihres Auf-
wandes für die Herstellung der Entwässerungseinrich-
tung für das Gebiet der Ortschaft Gundlitz (ohne die
Weiler Herrnschrot und Hohenbuchen) einen Beitrag.

§ 2
Beitragstatbestand

Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder ge-
werblich genutzte oder gewerblich nutzbare sowie für
solche Grundstücke und befestigte Flächen erhoben,
auf denen Abwasser anfällt, wenn

1. für sie nach § 4 EWS ein Recht zum Anschluss an
die Entwässerungsanlage besteht,

2. sie an die Entwässerungsanlage tatsächlich an-
geschlossen sind, oder

3. sie auf Grund einer Sondervereinbarung nach § 7
EWS an die Entwässerungsanlage angeschlossen
werden.

§ 3
Entstehen der Beitragsschuld

(1) Die Beitragsschuld entsteht im Falle des

1. § 2 Nr. 1 sobald das Grundstück an die Ent-
wässerungsanlage angeschlossen werden
kann,

2. § 2 Nr. 2, sobald das Grundstück an die Ent-
wässerungsanlage angeschlossen ist,

3. § 2 Nr. 3 mit Abschluss der Sondervereinba-
rung.

Wenn der in Absatz 1 Satz 1 genannte Zeitpunkt
vor dem Inkrafttreten dieser Satzung liegt, ent-
steht die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten die-
ser Satzung.

(2) Wird eine Veränderung der Fläche, der Bebau-
ung oder der Nutzung des Grundstücks vorge-
nommen, die beitragsrechtliche Auswirkungen
hat, entsteht die Beitragsschuld mit dem Ab-
schluss der Maßnahme.

§ 4
Beitragsschuldner

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens
der Beitragsschuld Eigentümer des Grundstücks oder
Erbbauberechtigter ist.

§ 5
Beitragsmaßstab

(1) Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und
der Geschossfläche der vorhandenen Gebäude
berechnet.
In unbeplanten Gebieten wird die beitragspflich-
tige Grundstücksfläche bei Grundstücken, die ei-
ne Fläche von mindestens 2300 qm (übergroße
Grundstücke) haben, auf das 5,5-fache der bei-
tragspflichtigen Geschossfläche, mindestens je-
doch 2300 qm begrenzt.

(2) Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen
der Gebäude in allen Geschossen zu ermitteln.
Keller werden mit der vollen Fläche herangezo-
gen. Dachgeschosse werden nur herangezogen,
soweit sie ausgebaut sind. Gebäude oder selb-
ständige Gebäudeteile, die nach der Art ihrer
Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die
Schmutzwasserableitung auslösen, oder die an
die Schmutzwasserableitung nicht angeschlossen
werden dürfen, werden nicht zum Geschossflä-
chenbeitrag herangezogen; das gilt nicht für
Gebäude oder Gebäudeteile, die tatsächlich ei-
ne Schmutzwasserableitung haben. Balkone,
Loggien und Terrassen bleiben außer Ansatz,
wenn und soweit sie über die Gebäudefluchtlinie
hinausragen.

(3) Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nut-
zung ohne Bebauung zulässig ist, wird als Ge-
schossfläche ein Viertel der Grundstücksfläche in
Ansatz gebracht; das gleiche gilt, wenn auf ei-
nem Grundstück die zulässige Bebauung im Ver-
hältnis zur gewerblichen Nutzung nur unterge-
ordnete Bedeutung hat.

(4) Bei sonstigen unbebauten Grundstücken ist die
anzusetzende Geschossfläche nach der in der
näheren Umgebung vorhandenen Bebauung zu
ermitteln; anzusetzen ist das durchschnittliche
Maß der tatsächlichen baulichen Ausnutzung der
Grundstücke in der näheren Umgebung. Fehlt es
an einer heranziehbaren Bebauung, so ist ein
Viertel der Grundstücksfläche als Geschossfläche
anzusetzen.

(5) Wird ein Grundstück vergrößert und wurden für
diese Flächen noch keine Beiträge geleistet, so
entsteht die Beitragspflicht auch hierfür. Gleiches
gilt im Falle der Geschossflächenvergrößerung für
die zusätzlich geschaffenen Geschossflächen
sowie im Falle des Absatzes 1 Satz 2 für die sich
aus ihrer Vervielfachung errechnende Grund-
stücksfläche. Gleiches gilt für alle sonstigen Ver-
änderungen, die nach Absatz 2 für die Beitrags-
bemessung von Bedeutung sind.

(6) Wird ein unbebautes Grundstück, für das ein
Beitrag nach Absatz 3 oder Absatz 4 festgesetzt
worden ist, später bebaut, so wird der Beitrag
nach Absatz 1 neu berechnet. Dem so ermittel-
ten Betrag ist der Betrag gegenüberzustellen, der
sich im Zeitpunkt des Entstehens der neu zu be-



2

rechnenden Beitragsschuld (§ 3 Abs. 2) bei Ansatz
der nach Absatz 3 oder Absatz 4 berücksichtigten
Geschossfläche ergeben würde. Der Unter-
schiedsbetrag ist nachzuentrichten. Ergibt die
Gegenüberstellung eine Überzahlung, so ist für
die Berechnung des Erstattungsbetrages auf den
Beitragssatz abzustellen, nach dem der ursprüng-
liche Beitrag entrichtet wurde. Der Erstattungsbe-
trag ist vom Zeitpunkt der Entrichtung des ur-
sprünglichen Beitrages an nach § 238 AO zu ver-
zinsen.

§ 6
Beitragssatz

(1) Der durch Beiträge abzudeckende Aufwand wird
zu 1/3 nach der Summe der Grundstücksflächen
und zu 2/3 nach der Summe der Geschossflä-
chen umgelegt.

(2) Der Beitrag beträgt
a) pro qm Grundstücksfläche 0,59 €
b) pro qm Geschossfläche 4,10 €

§ 7
Fälligkeit

Der Beitrag wird einen Monat nach Zustellung des
Beitragsbescheides fällig.

§ 7a
Ablösung des Beitrags

Der Beitrag kann im ganzen vor Entstehung der Bei-
tragspflicht abgelöst werden (Art. 5 Abs. 9 KAG). Ein
Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. Die Höhe
des Ablösungsbetrags richtet sich nach der Höhe des
voraussichtlich entstehenden Beitrags.

§ 8
Erstattung der Kosten für Grundstücksanschlüsse

(1) Die Kosten für die Herstellung, Erneuerung, Ver-
änderung und Beseitigung sowie für die Unterhal-
tung der Grundstücksanschlüsse i.S. des § 3 EWS
sind mit Ausnahme der Kosten, die auf die Teile
der Grundstücksanschlüsse (Hausanschlüsse) ent-
fallen, die sich außerhalb der angeschlossenen
Grundstücke befinden, in der jeweils entstande-
nen Höhe zu erstatten.

(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss
der jeweiligen Maßnahme. Schuldner ist, wer im
Zeitpunkt des Entstehens des Erstattungsan-
spruchs Eigentümer des Grundstücks oder Erb-
bauberechtigter ist. § 7 gilt entsprechend.

§ 9
Gebührenerhebung

Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der Entwässe-
rungseinrichtung Grund- und Einleitungsgebühren.

§ 9 a
Grundgebühr

(1) Die Grundgebühr wird nach dem Nenndurchfluss
(Qn) der verwendeten Wasserzähler berechnet.
Befinden sich auf einem Grundstück nicht nur vo-
rübergehend mehrere Wasseranschlüsse, so wird
die Grundgebühr nach der Summe des Nenn-
durchflusses der einzelnen Wasserzähler berech-
net. Soweit Wasserzähler nicht eingebaut sind,
wird der Nenndurchfluss geschätzt, der nötig wä-

re, um die mögliche Wasserentnahme messen zu
können.

(2) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung
von Wasserzählern mit Nenndurchfluss
bis 6 m³/h 2,00 € pro Monat
ab 10 m³/h 3,20 € pro Monat
ab 15 m³/h 9,80 € pro Monat
ab 40 m³/h 12,40 € pro Monat

§ 10
Einleitungsgebühr

(1) Die Einleitungsgebühr wird nach Maßgabe der
nachfolgenden Absätze nach der Menge der
Abwässer berechnet, die der Entwässerungsein-
richtung von den angeschlossenen Grundstücken
zugeführt werden.

(2) Die Gebühr beträgt 1,68 € pro Kubikmeter Ab-
wasser.

(3) Als Abwassermenge gelten die dem Grundstück
aus der Wasserversorgungsanlage zugeführten
Wassermengen abzüglich der nachweislich auf
dem Grundstück verbrauchten oder zurückgehal-
tenen Wassermengen, soweit der Abzug nicht
nach Absatz 4 ausgeschlossen ist. Der Nachweis
der verbrauchten und der zurückgehaltenen
Wassermengen obliegt dem Gebührenpflichti-
gen. Bei landwirtschaftlichen Betrieben mit Groß-
viehhaltung gilt für jedes Stück Großvieh eine
Wassermenge von 20 m3/Jahr als nachgewiesen.
Maßgebend ist die im Vorjahr durchschnittlich
gehaltene Viehzahl. Mit Einwilligung des Viehhal-
ters kann auf das Ergebnis der letzten allgemei-
nen Viehzählung nach dem Viehzählungsgesetz
zurückgegriffen werden, sofern nicht nachgewie-
sen wird, dass es von der im Vorjahr durchschnitt-
lich gehaltenen Viehzahl abweicht. Die Viehzäh-
lung darf nicht länger als zwei Jahre vor der je-
weiligen Abrechnung (§ 15) stattgefunden ha-
ben. Die Wassermengen werden durch Wasser-
zähler ermittelt. Sie sind von der Gemeinde zu
schätzen, wenn
1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder
2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ab-

lesung nicht ermöglicht wird, oder
3. sich konkrete Anhaltspunkte ergeben, dass

der Wasserzähler den wirklichen Wasser-
verbrauch nicht angibt.

(4) Vom Abzug nach Absatz 3 sind ausgeschlossen
a) das hauswirtschaftlich genutzte Wasser,
b) das zur Speisung von Heizungsanlagen ver-

brauchte Wasser,

§ 11
Gebührenzuschläge

Für industrielle und gewerbliche Abwässer, deren
Ableitung oder Reinigung Kosten verursacht, die die
durchschnittlichen Kosten der Ableitung oder Reini-
gung von Hausabwasser um mehr als 30 v.H. (Grenz-
wert) übersteigen, wird ein Zuschlag in Höhe des den
Grenzwert übersteigenden Prozentsatzes des Kubikme-
terpreises erhoben.

§ 12
Gebührenabschläge

1) Vorklärung
Wird bei Grundstücken vor Einleitung der Abwäs-
ser in die Entwässerungseinrichtung eine Vorklä-
rung oder sonstige Vorbehandlung der Abwässer
auf dem Grundstück verlangt, so ermäßigen sich
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die Einleitungsgebühren je nach Vereinbarung im
Einzelfall.

2) Berücksichtigung von Niederschlagswasser
Bei Einleitern mit wasserintensiver gewerblicher
oder industrieller Nutzung werden folgende Ge-
bührenabschläge für Jahreseinleitungsmengen
gewährt:
a) bis 1.000 m3 kein Abschlag
b) von 1.001 - 10.000 m3 0,08 €/m3

c) von 10.001 - 100.000 m³ 0,26 €/m³
d) über 100.000 m³ 0,33 €/m³

§ 13
Entstehen der Gebührenschuld

Die Einleitungsgebühr entsteht mit jeder Einleitung von
Abwasser in die Entwässerungseinrichtung.

§ 14
Gebührenschuldner

Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entste-
hens der Gebührenschuld Eigentümer des Grund-
stücks oder ähnlich zur Nutzung des Grundstücks ding-
lich berechtigt ist. Gebührenschuldner ist auch der
Inhaber eines auf dem Grundstück befindlichen Be-
triebs. Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamt-
schuldner.

§ 15
Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung

1) Die Einleitung wird jährlich abgerechnet. Die
Einleitungsgebühr wird einen Monat nach Zustel-
lung des Gebührenbescheides fällig.

2) Auf die Gebührenschuld sind jeweils zum Mo-
natsende von Februar bis November jeden Jah-
res Vorauszahlungen in Höhe eines Elftels der Jah-
resabrechnung des Vorjahres zu leisten. Fehlt eine
solche Vorjahresabrechnung, so setzt die Ge-
meinde die Höhe der Vorauszahlungen unter
Schätzung der Jahresgesamteinleitung fest.

§ 16
Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner

Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet,
der Gemeinde für die Höhe der Schuld maßgebliche
Veränderungen unverzüglich zu melden und über den
Umfang dieser Veränderungen - auf Verlangen auch
unter Vorlage entsprechender Unterlagen - Auskunft
zu erteilen.

§ 17
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 01. Juli 1997 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die bisherige Satzung vom
21.4.1986, zuletzt geändert am 28.7.1995, außer
Kraft.

Stammbach, 16. Juni 1997

Markt Stammbach

gez. Ehrler

Karl Philipp E h r l e r
1. Bürgermeister

Nachrichtlich
Folgende Satzungsänderungen wurden eingearbeitet:

Satzung vom gültig ab geändert wurde

25.02.2003 § 6
21.10.2003 01.01.2004 § 9, § 9a einge-

fügt, § 10 Abs. 2
10.01.2007 01.01.2007 § 15 Abs. 2 Satz 1

Hinweis: DM-Beträge wurden mit dem amtlichen Umrech-

nungskurs 1,95583 in Euro umgerechnet.


